
Durchblick: Bedingungslose Jugendhilfe
. . . . . . . . . .

Katharina Freres1, Mark Schrödter2
1Universität Koblenz-Landau, Koblenz-Landau, Deutschland
2 Institut für Sozialwesen, Universität Kassel, Kassel, Deutschland

Bedingungslose ambulante Erziehungshilfen
Für einen respektvollen Umgang mit Eltern und Kindern

Es gibt Eltern, denen Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)1

vom Jugendamt empfohlen wird und die sich mit Händen und
Füßen gegen sie wehren. Lassen sie sie sich überreden, so wollen
sie die SPFH häufig so schnell wie möglich wieder loswerden.
Andere nehmen sie dankbar an und hätten gern früher gewusst,
dass es so ein Angebot gibt (empirisch dazu: Freres 2023). Woran
liegt das?

Es sei vorausgesetzt, dass die SPFH eine nützliche Hilfe ist.
Dann ist es rational, dass viele Eltern gern auf sie zurückgrei-
fen, zumal die Inanspruchnahme für sie kostenlos ist. Erklä-
rungsbedürftig ist dann, warum es Eltern gibt, die sie ablehnen
(klassisch dazu: Moffitt 1983). Sehen wir zunächst einmal vom
allgemeinen Phänomen ab, dassMenschen häufig Schwierigkei-
ten haben, Hilfe anzunehmen. Menschen sind oft zu stolz, ihre
Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen und oft zu bequem, weil sie
den mit der Hilfe einhergehenden Aufwand der Arbeit an den
Dingen und vor allem der Arbeit an sich selbst scheuen. Für die
Adressat_innen der Familienhilfe kommt jedoch noch ein ge-
wichtiger Faktor hinzu: Viele von ihnen befürchten, dass ihnen
die Kinder „weggenommen“ werden – wie es in Internetforen
von Betroffenen oft formuliert wird –, sobald erst die SPFH,
die sie als verlängerten Arm des Jugendamts wahrnehmen, im
Haus ist. Diese Befürchtung ist nicht irrational, sondern hat
ihre gesetzliche Grundlage im Wächteramt des Staates. Und
genau hier setzt die Bedingungslose Jugendhilfe primär an.

Im Rahmen einer Bedingungslosen Jugendhilfe (Schrödter
und Freres 2019) müssen Eltern nicht mehr befürchten, dass
man ihnen die Kinder „wegnimmt“, da Kinder in stationärer
Unterbringung nicht mehr „weg“ wären. Sie könnten öffentlich
bekunden, ihr Kind besuche ein Internat. Eltern fremdplatzier-
ter Kinder könnten dann glaubhaft öffentlich bestreiten, hilfs-
bedürftig zu sein (plausible deniability).2 Sie könnten behaupten,

1 Die folgenden Überlegungen sind wohl übertragbar auf sämtliche ambulante,
aufsuchende Erziehungshilfen wie auch auf die Erziehungsbeistandschaft. Sie
werdeneinfachheitshalberexemplarischanhandderSPFH vorgenommen.
2 Das Konzept der plausible deniability stammt aus der Politik und bezeichnet
dort Vorkehrungen, die es Amtsträger_innen ermöglicht, sich der öffentlichen
Verantwortungszuschreibung zu entziehen. Hier orientieren wir uns eher an der
Verwendung in der Informatik. Dort bezeichnet es technische Vorkehrungen des
Datenschutzes, die es etwa Journalist_innen in totalitären Systemen ermöglicht,
sensible Daten auf ihren Rechnern so zu verschlüsseln und zu verstecken, dass nicht
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ihr Kind wohne über Tag und Nacht in einer Bildungseinrich-
tung. Denn alle Eltern hätten einen subjektiven Rechtsanspruch
darauf, ihr Kind unter Berücksichtigung von dessen Willen in
eine stationäre Bildungseinrichtung zu geben, unabhängig da-
von, ob „eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung“ (§ 27 SGB VIII) gewährleistet ist oder
nicht. So wäre von außen nicht mehr erkennbar, aus welchem
Grund ein Kind „fremduntergebracht“ ist. Und auch Kinder,
die gegen den Willen der Eltern fremduntergebracht werden,
hätten einen Anspruch darauf, in einer stationären Bildungs-
einrichtung wohnen zu dürfen, so dass sie glaubhaft öffent-
lich bestreiten können, zuhause gäbe es Probleme. Sie könnten
behaupten, die Einheit von Lernen und Leben in einem In-
ternat zu präferieren. Dies würde den betroffenen Eltern und
Kindern die Möglichkeit der würdevollen, nicht-stigmatisierten
öffentlichen Selbstpräsentation eröffnen. Kehrseitig dazu wäre
der Staat verpflichtet, entsprechende Einrichtungen vorzuhal-
ten, die man sich wie ein „Stadtteilinternat“ (Kunstreich und
Mielich 2023) vorstellen kann. Die stationäre Jugendhilfeland-
schaft müsste ähnlich differenzierte Angebote ausbilden wie
die gegenwärtige Internatelandschaft und könnte sogar mit die-
ser verschmelzen, etwa mit Spezialisierungen auf Sport, Musik,
bildender Kunst, Handwerk, Landwirtschaft, usw. Schon jetzt
finden ca. fünf Prozent aller Fremdplatzierungen in Internate
statt und dieses Modell ließe sich verallgemeinern, indem sämt-
liche Einrichtungen der stationären Jugendhilfe sich als inter-
natsförmige Bildungseinrichtungen aufstellen bei Beibehaltung
ihrer sozialpädagogischen und therapeutischen Komponenten
(Schrödter 2019). Die praktische Ausgestaltung dieser konkre-
ten Utopie (Thalheim 2021) stellt – insbesondere hinsichtlich
der gegenwärtig üblichen Trennung von Schulverwaltung und
Verwaltung der Jugendhilfe – natürlich eine Herausforderung
dar, soll aber hier zunächst nicht verfolgt werden.

Ein System Bedingungsloser Jugendhilfe zeichnet sich also
vor allem dadurch aus, dass es das Damoklesschwert „Kinder-
klaubehörde Jugendamt“ nicht mehr gibt. Nicht, weil es kei-
ne Inobhutnahmen in Ausübung des staatlichen Wächteramts
mehr gäbe und keine familiengerichtlichen Weisungen, son-
dern weil Inobhutnahmen gegen den Willen der Eltern von
außen als solche nicht mehr erkennbar wären und damit ihre
Selbstachtung nicht noch zusätzlich durch soziale Degradie-
rung als „erziehungsunfähige Eltern“ beschädigen. Die Tatsa-
che, dass ein Kind „fremdplatziert“ ist, ist dann nicht mehr
schambesetztes, öffentliches Zeichen für das erzieherische Ver-

nachweisbar ist, dass sich überhaupt verschlüsselte Daten auf demGerät befinden.
Dies kann sie mitunter davor schützen, solange gefoltert zu werden, bis sie die
Passwörterherausgeben(vgl.Andersonetal.1998).
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Bedingungslose ambulante Erziehungshilfen. Für einen respektvollen Umgangmit Eltern und Kindern

Zusammenfassung
„Bedingungslose Jugendhilfe“ ist die Bezeichnung für ein offenes
politisches Reform- und sozialpädagogisches Forschungsprogramm,
das sich gegen die Stigmatisierung von Nutzer_innen erzieherischer
Hilfen stellt. In dem Programm wird der Frage nachgegangen, ob es
erstrebenswert und praktisch umsetzbar wäre, wenn die Hilfen zur
Erziehung unabhängig vom Vorliegen eines erzieherischen Bedarfs
als universale Unterstützungsleistungen für alle Kinder, Jugendlichen
und ihre Eltern attraktiv und zugänglich wären. Im vorliegenden
Beitrag wird die These entwickelt, dass ambulante erzieherische Hilfen
nur dann im sozialpädagogischen Sinne als „bedingungslos“ gelten
können, wenn (mindestens) drei Kriterien erfüllt sind: (1) die Hilfen
müssen niedrigschwellig hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen
und (2) ohne Bedarfsprüfung durch das Jugendamt erhältlich sein.
Vorausgesetzt ist (3) ein Jugendhilfesystem, das die Selbstachtung

der Eltern dadurch respektiert, dass es keinen Grund mehr gibt für
die Befürchtung, ihnen könnte ihr Kind „weggenommen“ werden,
da im Fall einer Fremdplatzierung plausibel bestreitbar wäre, dass es
aufgrund eines Erziehungsdefizits nicht mehr zu Hause wohnt (plausible
deniability). Es wird die These vertreten, dass das erste Kriterium bereits
als erfüllt gelten kann und das zweite Kriterium ähnlich wie für die
Erziehungsberatung umsetzbar wäre (Selbstbeschaffung). In diesem
Sinne sind ambulante erzieherische Hilfen de facto bereits auf einem
gutenWeg zur bedingungslosen Familienbildung.

Schlüsselwörter
Ambulante Hilfen zur Erziehung · Sozialpädagogische Familienhilfe ·
Stigmatisierung · Hilfe und Kontrolle · Bedingungslose Jugendhilfe ·
Niedrigschwelligkeit

Unconditional Educational Support. For Respectful Interaction with Parents and Children

Abstract
“Unconditional youth welfare” is the name for an open political
reform and socio-pedagogical research programme that opposes the
stigmatisation of users of educational support services. The programme
explores the question of whether it would be desirable and practically
feasible if educational support services were attractive and universally
accessible to all children, young people and their parents, regardless of
the existence of an educational need. The article develops the thesis that
outpatient educational support can only be considered “unconditional”
in the socio-pedagogical sense if (at least) three criteria are met: (1) the
assistancemust have a low threshold in terms of eligibility requirements
and (2) be available without a targeted needs assessment by the youth
welfare office. A prerequisite is (3) a youth welfare system that respects
the parents’ self-respect by ensuring that there is no longer any reason

to fear that their child could be “taken away” from them, as in the case
of an external placement it would be plausibly deniable that the child
no longer lives at home due to a parenting deficit (plausible deniability).
It is argued that the first criterion can already be considered fulfilled
and the second criterion could be implemented in a similar way to
educational counselling. In this sense, outpatient educational assistance
is de facto already well on the way to be an unconditional, universalist
family service.

Keywords
Outpatient educational support · Socio-educational family support ·
Stigmatisation · Help and control · Unconditional youth support · Low-
threshold

sagen der Eltern, sondern kann umgekehrt öffentlich glaubhaft
als Ausdruck guter Elternschaft reklamiert werden – ganz ge-
nauso, wie das gegenwärtig für wohlhabende Eltern gilt, die
ihre Kinder auf ein Internat gegeben haben.

Mit der Erweiterung des objektiven Bedeutungsspektrums
von Inobhutnahmen wäre die Wächteramt-Funktion des Ju-
gendamts, die die SPFH im Sinne eines Familienüberwachungs-
apparates stellvertretend wahrnimmt, objektiv weniger bedroh-
lich. Fachkräfte könnten sie dann viel transparenter kommuni-
zieren und müssten sie weder verschleiern noch verharmlosen,
wodurch SPFH objektiv noch vertrauenswürdiger werden wür-
de. Und weil damit die gegenwärtig bestehendeHilfe-Kontrolle-
Dynamik wesentlich entschärft wäre, wären bessere Vorausset-
zungen gegeben, der sozialpädagogischen Fachkraft vertrauen
und ein tragfähiges Arbeitsbündnis eingehen zu können.

SPFH in Selbstbeschaffung ohne Prüfung durch das
Jugendamt?
Noch stärker entschärfen ließe sich die Hilfe-Kontrolle-Dyna-
mik, wenn die SPFH – analog zur Erziehungsberatung nach
§ 28 – auch unabhängig vom Jugendamt autonom angefragt
werden könnte. Denn gegenwärtig prüft das Jugendamt, ob ein

Anspruch auf eine erzieherische Hilfe besteht oder nicht. Dieser
Anspruch (Rechtsfolge) besteht nur dann, wenn ein erzieheri-
scher Bedarf (Tatbestand) festgestellt wird. Ohne ein Defizit
in der Verwirklichung von Erziehung gibt es keine Hilfe zur
Erziehung (Wiesner 2017, S. 39ff.). Damit sind Eltern, die er-
zieherische Hilfen in Anspruch nehmen, von Rechts wegen als
defizitär stigmatisiert (welfare stigma, vgl. Moffitt 1983). Mit der
Kopplung erzieherischer Hilfen an das Vorliegen eines erziehe-
rischen Defizits werden deren Nutzer_innen der objektiven Be-
deutung nach als moralisch defizitär stigmatisiert, denn in der
gesellschaftlichen moralischen Statusordnung,3 in der autono-
mer Elternschaft ein hoher Wert zukommt, werden sie objek-
tiv degradiert (Thalheim 2023; Schrödter und Thalheim 2023).
Und es lässt sich argumentieren, dass diese Degradierung der
objektiven Bedeutung nach unabhängig davon besteht, ob die
Nutzer_innen erzieherischer Hilfen sie subjektiv wahrnehmen
oder nicht (empirisch: Freres 2023).

3 Goffman bezieht den Stigmabegriff auf den „moral status“ und damit auf die
normative Ordnung einer Gesellschaft (vgl. Goffman 1963, S. 1; im Deutschen
irreführendals„moralischerZustand“übersetzt).
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Erziehungshilfen ließen sich de-stigmatisieren (Schrödter
et al. 2021), wenn sie bedingungslos, also unabhängig vom
Vorliegen eines erzieherischen Bedarfs als universale Unter-
stützungsleistungen für alle Kinder, Jugendlichen und ihre
Eltern attraktiv und zugänglich wären (Schrödter und Freres
2019). So könnte SPFH zukünftig in Familien- und Stadtteilzen-
tren angesiedelt werden und von Eltern selbständig angefragt
werden, was nicht nur dessen Niedrigschwelligkeit deutlicher
symbolisiert und praktisch verwirklicht. Vor allem könnte
SPFH sich dann als Unterstützungsangebot für alle Familien
im Sinne der Familienbildung aufstellen. Hilfe und Kontrolle
wären dann stärker institutionell getrennt (vgl. Oevermann
2000, S. 73ff.). In Folge repräsentieren dann die freien Träger
authentisch den Hilfe-Pol – auch wenn sie weiterhin zusätz-
lich die vom Jugendamt aufgrund einer Gefährdungsmeldung
initiierten Fälle übernehmen –, während der Allgemeine So-
ziale Dienst des Jugendamts eindeutiger den Pol der Kontrolle
darstellt. Eltern könnten sich dann bei Schwierigkeiten in der
Erziehung in einer zunehmend ungewiss werdenden Welt als
autonome Eltern verstehen, die sich souverän an freie Träger
wenden, um eine Form von „reflexiver Elternschaft“ (Wink-
ler 2012, S. 152ff.) zu verwirklichen. SPFH könnte Teil einer
„antifragilen Elternschaft“ (Freres 2023) werden, indem Eltern
ambulante erzieherische Hilfen ohne Furcht in Anspruch neh-
men können, um durch lebenspraktische Krisen zu wachsen.

Was zunächst wie eine große rechtliche Herausforderung er-
scheinen mag, ist für die Erziehungsberatung nach § 28 seit
Jahren Realität und seit der Einführung des § 36a (Selbst-
beschaffung) mit dem KICK von 2007 rechtskonform gelöst
worden (Kepert und Nonninger in: Kunkel et al. 2022, § 28,
Rn. 8–12). Denn entsprechend ihrer Einordnung in die er-
zieherischen Hilfen nach § 27ff. müsste die Inanspruchnahme
einer Erziehungsberatung ,eigentlich‘ förmlich per Antrag vom
Jugendamt gewährt und ebenso förmlich dessen Geeignetheit
und Notwendigkeit für die Behebung des Erziehungsdefizits
qua Hilfeplanverfahren überprüft werden. Eltern, die für sich
einen Beratungsbedarf sehen, müssten dann ebenso wie Eltern,
die eine Fremdplatzierung ihres Kindes in einer stationären
Einrichtung für notwendig erachten, zunächst dem Jugendamt
vorstellig werden und ihr Problem darlegen, damit dort über-
prüft werden kann, ob der Tatbestand zur Auslösung des Rechts
auf die (Beratungs-)Leistung überhaupt vorliegt und ob nicht
eine andere Hilfe in Betracht käme. Letztlich hat sich aber die
Rechtsauffassung durchgesetzt, dass bei der Erziehungsbera-
tung die sogenannte Selbstbeschaffung möglich sei, Eltern sich
also direkt an eine Institution wenden können, die Erziehungs-
beratung nach § 28 anbietet. Aus der Perspektive der Eltern
bedeutet dies, dass sie sich nicht einer Defizitdiagnose durch
das Jugendamt als Zugangsbedingung zu einer Beratungsleis-
tung unterwerfen müssen, sondern sich direkt an eine Bera-
tungsstelle wenden können. Nun wäre es denkbar, dies für die
SPFH ebenso zu handhaben, denn der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe ist angehalten, „die niedrigschwellige unmittelba-
re Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der
Erziehungsberatung nach § 28, zulassen“ (§ 36a, Abs. 2). Auch
wenn im Gesetzestext von den ambulanten Hilfen nur die Er-
ziehungsberatung eigens hervorgehoben wird („insbesondere“),
so wäre zumindest dem Wortlaut nach auch etwa die SPFH
in Selbstbeschaffung möglich. SPFH könnte dann ohne vorge-

schaltete Bedarfsprüfung durch das Jugendamt erbracht wer-
den.

Herausforderungen einer SPFH als Familienbildung
Das Konzept einer Bedingungslosen Jugendhilfe ist dem Ein-
wand ausgesetzt, es könne zu überbordenden Anfragen von El-
tern kommen, für die diese Hilfe weder geeignet noch notwen-
dig sei. Manchmal wird dies auch als Problem der „missbräuch-
lichen“ Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen formu-
liert. Es handelt sich hier letztlich um den klassischen, schon
bei der Einführung des KJHG vor 1991 vielfach artikulierten
Einwand, eine niedrigschwellige Kinder- und Jugendhilfe sei
weder finanziell realisierbar noch ethisch wünschenswert, weil
sie „ein überzogenes Anspruchsdenken in der Gesellschaft för-
dern und dazu führen [würde], daß persönliche Verantwortung
und Einsatzbereitschaft erlahmt“ (Deutscher Bundestag 1989,
S. 68).

Stellen wir uns in gedankenexperimenteller Zuspitzung
– auch in bewusster Abhebung von gängigen Klischees – den
Fall einer Pädagogik-Professorin vor, die eine SPFH aufsucht,
um eine Gesprächspartner_in für ausgiebige Diskussionen
praktischer Erziehungsfragen bezüglich der eigenen Kinder zu
haben und zugleich in der Fachkraft eine Haushaltshilfe, eine
Verwaltungskraft für die Abwicklung amtlichen Schriftverkehrs
sowie eine Kinderbetreuung sucht. Hier könnte die Auffassung
vertreten werden, sie habe keinen Anspruch auf SPFH. Aber
dieses Problem ist nicht neu. In der Gerechtigkeitstheorie ist es
als Problem „kostspieliger Ambitionen“ bekannt und kann etwa
durch sozialpolitische Zuschreibung eines Suffizienzstandards
hinsichtlich basaler Chancen der Verwirklichung ausreichend
guter Erziehung gelöst werden (vgl. Schrödter 2007, S. 11ff.).
Gleichzeitig ist zu bezweifeln, dass sich das Problem empirisch
überhaupt auswirkt. In der Regel wird schon jetzt einer Hil-
fesuchenden, die sich an eine Beratungsstelle wendet, fachlich
ein Bedarf anerkannt und es ist wohl als Normalfall davon
auszugehen, dass sich vermeintliche „kostspielige Ambitionen“
in den ersten Beratungsstunden als Ergebnis dieser Beratung
bearbeiten lassen, etwa mit der Folge, dass auf besser geeignete
Bildungs- und Beratungseinrichtungen verwiesen wird.

Aus sozialpädagogischer Perspektive ließe sich daher sagen:
Erziehungsberatung wird bereits bedingungslos erbracht! Und
vielleicht ist die SPFH de facto bereits nahezu bedingungslos.
Denn welcher Hilfesuchendenden wird schon SPFH verwehrt?
Diese de facto-Bedingungslosigkeit rechtlich zu kodifizieren,
mag eine Herausforderung sein, ist aber für die Erziehungs-
beratung schon gelungen. Es gibt also noch einiges zu tun,
um den mit dem modernen Kinder- und Jugendhilfegesetz be-
gonnenen Ausbau einer sozial gerechten sozialen Infrastruktur
fortzuführen, die alle Eltern bei der autonomen Erziehung ihrer
Kinder ohne Stigmatisierung unterstützt und damit antifragile
Elternschaft fördert.
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Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die
betreffendeHandlungnichtnachgesetzlichenVorschriftenerlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMaterials die Einwilligung
des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

WeitereDetails zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
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